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Anpassung des kommunalen Kostenverzeichnisses der Stadt Amberg, zuletzt 
geändert mit Satzung vom 12.04.2022, über die Erhebung von 
Verwaltungskosten für Amtshandlungen im eigenen Wirkungskreis gem. § 2 
Abs. 1 der Kostensatzung 

Zentrale Dienste 
Verfasser: Singer, Josef 
 

Beratungsfolge 25.01.2024 Hauptverwaltungs- und Finanzausschuss 
05.02.2024 Stadtrat 

Beschlussvorschlag: 
 
Der Stadtrat erlässt die in der Anlage beigefügte Satzung zur Änderung der Satzung über die 
Erhebung von Verwaltungskosten für Amtshandlungen im eigenen Wirkungskreis der Stadt 
Amberg (Entwurf 01 Stand: 09.01.2024). 
 

Sachstandsbericht: 

 
a) Beschreibung der Maßnahme mit Art der Ausführung 
 
Die Gebührenrahmen des städtischen Kostenverzeichnisses wurden zuletzt mit Satzung 
vom 12.04.2022 geändert. 
 
Die Gebühren und Gebührenrahmen bei einigen Amtshandlungen haben sich in der 
Zwischenzeit aufgrund von Änderungen einzelner Gesetze und des staatlichen 
Kostenverzeichnisses verändert. 
 
Folgende Änderung bzw. Einfügungen sind deshalb erforderlich: 
 

- Tarifgruppe 0, Tarifnummer 001, Nr. 2 von 5 € auf 10 € angepasst 
- Tarifgruppe 11, Ergänzung der Überschrift um „Versagungen, Untersagungen“ 
- Tarifgruppe 11, Hinzufügung der Tarifnummer 112 „Versagungen, Untersagungen“ 

mit der Gebührenhöhe von 15 – 600 €  
- Tarifgruppe 12, Tarifnummer 120, Nr. 2, die Gebührenhöhe wird von 15 – 1000 € auf 

50 – 1000 € angepasst  
- Tarifgruppe 12, Tarifnummer 122, die Gebührenhöhe wird von 15 – 1000 € auf                

50 - 1000 € angepasst (§ 3 Abs. 2 FBV) 
- Tarifgruppe 63, Tarifnummer 630, die Gebührenhöhe wird von 10 – 150 € auf                 

30 – 250 € angepasst  
- Tarifgruppe 63, Tarifnummer 631, Änderung der Rechtsgrundlage bisher Art. 18 a 

Abs. 1 Satz 1 BayStrWG in Rechtsgrundlage neu Art. 18 b Abs. 1 Satz 1 BayStrWG 
- Tarifgruppe 63, Tarifgruppe 631, die Gebührenhöhe wird von bisher 10 – 600 € auf     

50 – 600 € angepasst  



 

 

- Tarifgruppe 63, Tarifnummer 632, Änderung der Rechtsgrundlage bisher Art. 18 a 
Abs. 1 Satz 1 BayStrWG in Rechtsgrundlage neu Art. 18 b Abs. 1 Satz 2 BayStrWG 

- Tarifgruppe 63, Tarifgruppe 632, die Gebührenhöhe wird von bisher 50 - 2500 € auf     
100 – 5000 € angepasst  
 

Die Verwaltung schlägt die Aktualisierung des Kostenverzeichnisses vor. 
 
b) Begründung der Notwendigkeit der Maßnahme 
 
c) Begründung der Notwendigkeit der Behandlung im nicht öffentlichen Teil 
 
d) Ablauf- bzw. Bauzeiten- und Mittelabflussplan 
 

Personelle Auswirkungen: 
--- 

Finanzielle Auswirkungen: 
a) Finanzierungsplan 
--- 
 
b) Haushaltsmittel 
--- 
 
c) Folgekosten nach Fertigstellung Maßnahme (davon an zusätzlichen  
    Haushaltsmitteln erforderlich) 
--- 
 
d) Umsatzsteuerrechtliche Auswirkungen 
--- 

Alternativen: 
---  

Anlagen: 
Satzung zur Änderung – Entwurf 01 Stand: 09.01.2024 

 

 

 

 

Josef Singer,  
Leiter Zentrale Dienste 
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